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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1985

Norm

StGB §287

Rechtssatz

Für die Fähigkeit, die mit dem Konsum großer Alkoholmengen verbundene Gefahr eines Vollrausches zu erkennen, ist

die Erfahrung einer eigenen vollen Berauschung keineswegs erforderlich.
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